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Stärkung der Gewährleistungsansprüche der 
Konsumenten 

Dr. Nina Ollinger, LL.M.  
 
 
 
Der EuGH hatte in seinem Urteil vom 16.06.2011 die Richtlinie 1999/44/EG zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter in einigen Punkten auszulegen. Diese Richtlinie wurde in 
Österreich im Konsumentenschutzgesetz (KSchG) sowie im ABGB umgesetzt. 
Der EuGH hat in seinem Urteil im Wesentlichen folgende Aussagen getroffen: 
 
§ Der Verkäufer hat im Fall der Lieferung einer mangelhaften Sache den 

Ausbau einer Sache vorzunehmen und die als Ersatz gelieferte Sache 
wieder einzubauen bzw. die Kosten für Aus- und Einbau zu tragen, 
unabhängig davon, ob sich der Verkäufer im Kaufvertrag verpflichtet hatte, 
die ursprünglich gekaufte Sache einzubauen. Diese Regelung gilt nach 
Rechtsprechung des EuGH unter folgenden Voraussetzungen: 

 
  Die Sache weist einen Mangel auf. 
  Der Mangel liegt bei Übergabe der Sache vom Verkäufer an den  

    Käufer bereits vor.  
  Der Einbau der Sache erfolgte vor Auftreten des Mangels vom  

    Käufer gutgläubig.  
  Beim Verkäufer handelt es sich um einen Unternehmer, beim Käufer  

    um einen Verbraucher.  
  Eine Vereinbarung des Einbaus der Sache im Kaufvertrag ist nicht   

    erforderlich. 
 
§ Die finanziellen Interessen des Verkäufers sind nach Auffassung des 

EuGH dennoch ausreichend geschützt, da diesem das Recht zusteht, 
Rückgriff gegen die Haftenden innerhalb derselben Vertragskette zu 
nehmen; dies ist nach den anwendbaren Bestimmungen des nationalen 
Rechts vorzunehmen (in Österreich gemäß § 933b ABGB, „besonderer 
Rückgriff“).  
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§ Der Verkäufer kann Aus- und Einbau selbst vornehmen oder die entsprechenden Kosten 
tragen. In letzterem Fall ist es Sache des nationalen Gerichts, die für den Ausbau und 
Einbau notwendigen Kosten zu ermitteln, deren Erstattung der Verbraucher verlangen 
kann.  

 
§ Dem Verkäufer steht es jedoch bei Unmöglichkeit der Verbesserung nicht zu, die 

Ersatzlieferung aus dem Grund zu verweigern, dass ihm die Verpflichtung, Aus- und Einbau 
der Sache vorzunehmen, Kosten verursachen würde, die verglichen mit dem Wert, den die 
vertragsgemäß gelieferte Sache hätte, unverhältnismäßig wäre. Der Anspruch des 
Verbrauchers ist allerdings nicht unbeschränkt, sondern kann auf einen angemessenen 
Betrag beschränkt werden.  

 
Dies bedeutet für Verkäufer eine erhöhte Haftung für den Fall der Lieferung mangelhafter 
Sachen, selbst wenn sie den Einbau der Sache nicht selbst beim Verbraucher vorgenommen 
haben. Der Verkäufer muss somit die mangelhafte Sache ausbauen und die Ersatzlieferung 
selbst einbauen, andernfalls dem Konsumenten die Kosten für Ein- und Ausbau ersetzen. 
Grundsätzlich hat er die Möglichkeit, sich bei seinem Verkäufer unter gewissen 
Voraussetzungen zu regressieren (§ 933b ABGB). Dieser Rückgriff kann und wird jedoch in 
vielen Fällen vertraglich ausgeschlossen, sodass letztendlich der Letztverkäufer der Träger 
dieser Kosten sein wird.  
 
Händlern und Herstellern sei folglich geraten, einen Ausschluss des besonderen Rückgriffs 
durch den Letztverkäufer im Fall des Verkaufes an einen Verkäufer vorzusehen.  
 
Abschließend ungeklärt bleibt, ob diese Stärkung der Gewährleistungsansprüche auch 
Unternehmern als Letztkäufer zu Gute kommen kann, sofern sich eine entsprechende 
Auslegungspraxis des EuGH-Urteils in Österreich etabliert. Diesfalls ist zu betonen, dass das 
besondere Rückgriffrecht des § 933b ABGB nur möglich ist, wenn das letzte Geschäft ein 
Verbrauchergeschäft darstellt; bei Kauf durch einen Unternehmer und entsprechendem 
Gewährleistungsfall gegenüber dem Letztverkäufer könnte der Letztverkäufer nur im Rahmen 
von Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüchen gegen seinen Verkäufer vorgehen, 
da ihm diesfalls das besondere Rückgriffsrecht verwährt ist.  
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